
 

 
 

Verwaltungsvorlage 
Vorlage-Nr.: 1618-2013/DaDi  
Aktenzeichen: 035-001 

Fachbereich: KSt - Konzernsteuerung 
Beteiligungen: L - Landrat 

Produkt: 1.01.01.01 Verwaltungsführung und -steuerung 

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 
 1. Kreisausschuss N Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 
 2. Haupt- und Finanzausschuss Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 
 3. Kreistag Ö Zur abschließenden 

Beschlussfassung  

Betreff: Erwerb von Geschäftsanteilen an der HEAG Versicherungsservice GmbH 
durch die HEAG Südhessische Energie AG (HSE) 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Erwerb von Gesellschaftsanteilen in Höhe von 5 % zu einem Kaufpreis von 1.250,00 Euro an 
der HEAG Versicherungsservice GmbH durch die HEAG Südhessische Energie AG (HSE) wird 
zugestimmt.  
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Begründung: 
 
Die HEAG Südhessische Energie AG (HSE), an der der Landkreis mit einem Anteil von 2.430.003 
Stückaktien (2,84 %) beteiligt ist, strebt den Erwerb von Gesellschaftsanteilen in Höhe von 5 % zu 
einem Kaufpreis von 1.250,00 Euro an der HEAG Versicherungsservice GmbH an.  
 
Die Gesellschaft nimmt die Aufgabe der Betreuung des Versicherungsportfolios nur für den 
Eigenbedarf der Wissenschaftsstadt Darmstadt und deren unmittelbaren und mittelbaren 
Tochtergesellschaften wahr. Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst insbesondere die Überprüfung 
und Feststellung des jeweiligen Versicherungsbedarfs sowie die Erbringung von 
Beratungsleistungen für die Stadt Darmstadt und die Beteiligungen im Zusammenhang mit dem 
Abschluss von Versicherungsverträgen. Darüber hinaus übernimmt die Gesellschaft die 
Bearbeitung aller Versicherungsfälle der Stadt Darmstadt sowie die Beratung in und die Betreuung 
von Versicherungsangelegenheiten der Stadt Darmstadt und der Beteiligungen.  
 
Für die Beteiligung an den obengenannten Gesellschaften ist gemäß § 30 Nr. 10 HKO bzw. § 51 Nr. 
11 HGO die Zustimmung des jeweiligen Kreistages bzw. der Stadtverordnetenversammlung 
erforderlich. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei den Gesellschaften aus Sicht des jeweiligen 
Landkreises bzw. der Stadt um eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung handelt.  
 
Damit sich der Landkreis mittelbar über die HEAG Südhessische Energie AG (HSE) an der HEAG 
Versicherungsservice GmbH beteiligen kann, sind die kommunalrechtlichen Vorgaben zur 
wirtschaftlichen Betätigung zu prüfen.  
 
Gemäß § 52 Abs. 1 HKO i.V.m. § 121 Abs. 1 HGO darf sich der Landkreis wirtschaftlich betätigen, 
wenn  
 

1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, 
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und  
3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder 

werden kann.  
 
Die Gesellschaft wird ausschließlich gegründet, um den Eigenbedarf der Stadt Darmstadt und der 
Beteiligungen zu decken.  
 
Im Hinblick darauf, dass 
 

1. mit der Beteiligung an der HEAG Versicherungsservice GmbH ausschließlich der 
Eigenbedarf der Stadt Darmstadt und deren mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen zu 
decken sind, 

2. eine Bündelung der Kompetenz, durch die professionelle Bearbeitung aller 
Versicherungsverträge möglich ist, 

3. durch ein größeres Versicherungsprämienvolumen effizientere Abläufe und günstigere 
Konditionen erzielt werden,  

4. für den Landkreis keine neuen wesentlichen Haftungsrisiken erkennbar sind und  
5. der Landkreis lediglich Minderheitsgesellschafter an der HSE AG und somit an der HEAG 

Versicherungsservice GmbH ist, 
 

 
sind keine besonderen Prüferfordernisse gemäß § 121 ff HGO ersichtlich.  
 
Durch die Gesellschaftsbeteiligung werden keine neuen Aufgaben übernommen.  
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